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Vorwort 

Die vorliegende Textausgabe der Konkordate und Kirchenverträge in der Bun-
desrepublik Deutschland gibt den Stand vom 1. Juli 1987 wieder. Sie stellt sich die 
Aufgabe, gleichermaßen den Bedürfnissen der Wissenschaft und der Rechts- und 
Verwaltungspraxis zu dienen. Sämtliche Staatskirchenverträge sind in ihrem vol-
len Wortlaut abgedruckt worden. Die Konkordate, deren deutscher und italieni-
scher Text stets gleiche Kraft haben, wurden in ihrem deutschen und italienischen 
Wortlaut wiedergegeben. 

Sofern die Staatskirchenverträge und anderen Dokumente in einem staatlichen 
Publikationsorgan veröffentlicht worden sind, wurden sie dieser staatlichen 
Rechtsquelle entnommen. Sind Vertragstexte oder andere Schriftstücke nicht 
staatlicherseits, wohl aber in einem kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht worden, 
wurde ihr Wortlaut aus dem betreffenden kirchlichen Publikationsorgan abge-
druckt. Vertragstexte und Dokumente, die weder von seitendes Staates noch von 
seiten der Kirche amtlich publiziert worden sind, wurden aus den Originaldoku-
menten abgedruckt, deren Wortlaut dem Herausgeber in sämtlichen Fällen von 
den staatlichen oder kirchlichen Behörden mit großer Bereitwilligkeit zur Ver-
fügung gestellt wurde. 

Um eine lückenlose Dokumentation der historischen Entwicklung des Staats-
kirchenvertragsrechts in den einzelnen Bundesländern zu gewährleisten und ein 
volles Verständnis der späteren staatskirchenvertraglichen Regelungen zu ermög-
lichen, wurden in einigen Fällen auch Konkordate und Kirchenverträge abge-
druckt, die durch spätere Verträge ganz oder teilweise wieder aufgehoben worden 
sind. Wegen der besonders zahlreichen Novellierungen und Ergänzungen, die das 
Bayerische Konkordat vom 29. März 1924 und der Bayerische Kirchenvertrag vom 
15. November 1924 in der Zwischenzeit erfahren haben, wurde diesen beiden 
Staatskirchenverträgen eine "bereinigte Fassung" nach dem Stand vom 1. Juli 
1987 beigegeben. 

Soweit zu den Gesetzen, durch die die Staatskirchenverträge bestätigt worden 
sind, und zu den Verträgen selbst Regierungsbegründungen veröffentlicht worden 
sind, wurden diese ebenfalls in ihrem vollen Wortlaut in diese Sammlung aufge-
nommen. Ferner wurden die Bekanntmachungen über das Irrkrafttreten der Ver-
träge in den staatlichen Gesetzblättern und ebenso die in den Acta Apostolicae 
Sedis veröffentlichten Protokolle über die Ratifikation und den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Konkordate abgedruckt. Dabei wurde dem lateinischen oder 
italienischen Originalwortlaut der in den Acta Apostolicae Sedis promulgierten 
Protokolle jeweils eine deutsche Übersetzung beigefügt. Einer Kommentierung 
der Texte der Konkordate und Kirchenverträge hat sich der Herausgeber aus 
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grundsätzlichen Erwägungen enthalten. Es soll in dieser Textausgabe nur der 
objektive Wortlaut der Vertragstexte geboten werden. Die bei den einzelnen 
Dokumenten angeführte Literatur ist zwar umfangreich, sie erhebt aber nicht den 
Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Die Literaturhinweise sollen dem Benut-
zer des Werkes, vor allem auch den Studierenden der Rechtswissenschaft, der 
Theologie und der Geschichte, Hinweise und Hilfen zu einem leichteren und tiefe-
ren Eindringen in die nicht selten komplexen Vertragsmaterien und deren jewei-
lige historische Zusammenhänge bieten. In diese Textausgabe konnten nur Staats-
kirchenverträge aufgenommen werden, denen eine größere Bedeutung zukommt 
und die von allgemeinerem Interesse sind. Auf die Aufnahme kleinerer vertragli-
cher Abmachungen und von Nebenverträgen, in denen oft nur eine Einzelfrage 
von relativ untergeordneter Bedeutung geregelt wurde, mußte verzichtet werden. 

Aufrichtigen Dank schuldet der Herausgeber den Leitern und Mitarbeitern 
zahlreicher staatlicher und kirchlicher evangelischer und katholischer Behörden 
und wissenschaftlicher Einrichtungen sowie ferner vielen Kollegen, die ihm mit 
großer Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit in zahlreichen Fällen Dokumente und 
Vertragstexte zur Verfügung gestellt und Einzelauskünfte erteilt haben. Nur dank 
dieser Hilfen war es möglich, die vorliegende Textsammlung in dieser Form und 
Vollständigkeit vorzulegen. 

Als Redaktionsstelle für die Edition dieser Textausgabe diente das Institut für 
Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands in Bonn. Für seinen unermüdli-
chen Einsatz und wertvolle Anregungen bei der redaktionellen Bearbeitung der in 
diesem Werk abgedruckten Dokumente dankt der Herausgeber seinem Mitarbei-
ter, Herrn Lothar Block, Bibliothekar und Bürovorsteher am Institut für Staats-
kirchenrecht der Diözesen Deutschlands, Bonn. 

In Verehrung und großer Dankbarkeit weiß sich der Herausgeber dem verewig-
ten Inhaber des Verlags Duncker & Humblot, Herrn Senator E.h. Ministerialrat 
a.D. Professor Dr. Dr. h.c. Johannes Broermann (17.10. 1897- 4.11. 1984), ver-
bunden, der dieses Werk mit großer Bereitwilligkeit und Zuvorkommenheit in das 
Verlagsprogramm seines Hauses aufgenommen hat. Der Dank des Herausgebers 
gilt ferner den beiden Geschäftsführern des Verlags Duncker & Humblot, Herrn 
Rechtsanwalt Norbert Sirnon und Herrn Ernst Thamm, für die Förderung und die 
verlegerische Betreuung sowie Frau Gertraude Michitsch für die stets harmoni-
sche Zusammenarbeit und die bewährte und gewohnte Sorgfalt bei der Herstel-
lung und Drucklegung der Edition. 

Augsburg/Bonn, den 4. Juli 1987 

Prof. Dr. iur. Joseph Listl 

Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Universität Augsburg; 
Direktor des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen 

Deutschlands, Bonn 
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Konkordate und Kirchenverträge 

I. Die Bedeutung der Konkordate und Kirchenverträge 
im Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland 

Das Staatskirchenvertragsrecht, das die Konkordate und die evangelischen Kir-
chenverträge und die in neuester Zeit auch zwischen einzelnen Bundesländern 
und einigen kleineren Religionsgemeinschaften abgeschlossenen Vereinbarungen 
umfaßt, hat sich in Deutschland seit dem Ende des Ersten Weltkriegs bis zur 
Gegenwart stetig entwickelt. Diese Entwicklung wurde allerdings für zwei Jahr-
zehnte während der Herrschaft des Nationalsozialismus und der Phase der all-
mählichen Konsolidierung des Staatswesens der Bundesrepublik Deutschland 
und der staatskirchenrechtlichen Verhältnisse unterbrochen. 

Dieser bemerkenswerte Prozeß, der während der Weimarer Zeit mit dem 
Abschluß der drei bayerischen Staatskirchenverträge des Jahres 1924 einsetzte, 
hat seither, begünstigt nicht zuletzt durch die föderale Struktur der Bundesrepu-
blik Deutschland und die darin begründete Kulturhoheit der Länder, auf der 
Grundlage der religionsrechtlichen Parität, die einen der tragenden Grundpfeiler 
des Staat-Kirche-Verhältnisses der Bundesrepublik Deutschland bildet, zum 
Abschluß einer großen Zahl von staatskirchenrechtlichen Vereinbarungen der ver-
schiedensten Art geführt, deren Fülle kaum mehr überschaubar ist. In keinem 
Staat der Welt ist in der Gegenwart das Staatskirchenvertragsrecht in so starkem 
Maße ausgebaut wie in der Bundesrepublik Deutschland. 

Diese trotz gelegentlicher Irritationen und Widerstände durch gegenläufige 
politische Bestrebungen und verschiedentlicher Kritik, die auch von einzelnen 
Vertretern der Staatsrechtslehre vorgetragen worden ist, kontinuierlich verlau-
fende und in der Gegenwart auf einem breiten politischen Konsens beruhende 
Entwicklung ergab sich keineswegs zufällig; sie wurde vielmehr in entscheidender 
Weise dadurch begünstigt, daß das durch das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland und die Verfassungen der deutschen Bundesländer in seinen Grund-
elementen vorgegebene Staat-Kirche-Verhältnis, unbeschadet des Verbots einer 
Staatskirche (vgl. Art.140 GG i. V.m. Art.l37 Abs.l WeimRV) und der verfas-
sungsrechtlich gewährleisteten und gebotenen gegenseitigen Unabhängigkeit von 
Staat und Kirche in ihrem jeweiligen Eigenbereich, auf eine vielfältige, enge und 
freundschaftliche Kooperation zwischen dem Staat und den beiden Kirchen sowie 
den übrigen Religionsgemeinschaften angelegt ist. In der Doktrin der Staatskir-
chenrechtswissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland herrscht heute weit-
gehendes Einvernehmen. Unbeschadet der Unterordnung aller am weltlichen 
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Rechtsverkehr Teilnehmenden unter die Hoheit der staatlichen Verfassung, ist es 
die Besonderheit des Staatskirchenvertragsrechts, daß die Vertragspartner sich 
hier zu einer koordinationsrechtlichen Ordnung zusammenfinden, die auch im 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat eine besonders angemessene und 
gerechte Form der Lösung der staatskirchenrechtlichen Probleme darstellt und 
sich als "förderliches Instrument zur Realisierung freiheitlich-demokratischer 
Staatlichkeit" zum beiderseitigen Wohl von Staat und Kirche und letztlich der 
Menschen, die gleichzeitig Bürger des Staates und Glieder der Kirche sind, durch-
aus bewährt hat.l 

Die in der Bundesrepublik Deutschland bestehende und durch ein vielfältiges 
und enges Geflecht von Staatskirchenverträgen in ihren Einzelheiten geregelte 
enge Kooperation zwischen Staat und Kirche besitzt ihre verfassungsrechtlichen 
Grundlagen insbesondere in der institutionellen Garantie des Religionsunterrichts 
als eines ordentlichen Lehrfachs (Art. 7 Abs. 2 und 3 GG); ferner in der Gewähr-
leistung eines freien Schulwesens, das für konfessionelle Ausprägungen offen ist 
und gleichberechtigt neben dem öffentlichen Schulwesen und in Konkurrenz mit 
diesem besteht (Art. 7 Abs. 4 und 5 GG); in der Berechtigung derjenigen Religions-
gemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, von ihren Gläu-
bigen nach Maßgabe der landesrechtliehen Bestimmungen Kirchensteuern zu 
erheben (Art.140 GG i. V.m. Art.137 Abs. 6 WeimRV); in der Garantie der Staats-
leistungen als Ersatz für staatlicherseits vorgenommene Konfiskationen von Kir-
chengut und in der Gewährleistung des kirchlichen Eigentums (Art. 140 GG i. V. m. 
Art. 138 Abs. 1 und 2 WeimRV); in der Garantie der Militär- und Anstaltsseelsorge 
(Art.140 GG i. V.m. Art.141 WeimRV); in der in verschiedenen Landesverfassun-
gen enthaltenen Garantie des Bestandes der Theologischen Fakultäten an den 
staatlichen Universitäten (Art. 10 i. V. m. Art. 85 Bad.-Württ.Verf., Art. 150 Abs. 2 
BayVerf., Art. 60 Abs. 2 HessVerf., Art. 39 Abs. 1 Rheinl.-PfalzVerf.). Das Staat-
Kirche-Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland ist schließlich gekennzeichnet 
von einer vielfachen Zusammel\<lrbeit der Kirchen mit staatlichen und kommuna-
len Einrichtungen im Bereich der sozialen Hilfe, der Jugendhilfe, des Kranken-
hauswesens und auf dem gesamten weiten Gebiet von Karitas und Diakonie. Der 
Anspruch der Kirche, auf diesen Gebieten gemäß ihrem Selbstverständnis tätig zu 
sein, hat sein Fundament im Grundrecht der Religionsfreiheit, in deren Schutzbe-
reich neben der Feier des Gottesdienstes und kultischer Handlungen auch die 
karitative Tätigkeit der Kirchen als eine Grundfunktion der Ausübung der christ-
lichen Religion fällt. 

Soweit in den genannten Fällen bereits im Grundgesetz eine Zusammenarbeit 
zwischen Staat und Kirche festgelegt ist, stellen diese selbst, wie Ulrich Scheuner 

1 Alexander Hollerbach, Die vertragsrechtliehen Grundlagen des Staatskirchenrechts, in: 
HdbStKirchR I, S. 279, unter Bezugnahme auf Alfred Albrecht, Koordination von Staat und 
Kirche in der Demokratie, Freiburg i.Br. I Basel I Wien 1965, S.157; aus der neueren Litera-
tur vgl. die Ausführungen bei Axel Frhr. von Campenhausen, Staatskirchenrecht. Ein Stu-
dienbuch, 2. Aufl., München 1983, S. 105- 112 und S. 234- 240. 
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ausgeführt hat, konstituierende Bestandteile des gesamten Status der religiösen 
und weltanschaulichen Kräfte dar. Es würde dem Prinzip der Einheit der Verfas-
sung und dem Gebot ihrer "zusammenstimmenden Auslegung" durchaus wider-
sprechen, wollte man diese Bestimmungen gegenüber der Norm der Religionsfrei-
heit in Art. 4 GG in das Verhältnis der Ausnahme zur Regel versetzen. Diese Vor-
schriften, die eine Zusammenarbeit vorsehen, bilden ihrerseits Bestandteile des 
gesamten religionsrechtlichen Systems des Grundgesetzes. 2 

Die staatskirchenrechtlichen Artikel des Grundgesetzes und die korrespondie-
renden Bestimmungen der meisten Landesverfassungen und ferner die diese Ver-
fassungsbestimmungenkonkretisierenden staatlichen Gesetze und Verordnungen 
ermöglichen und bewirken ein auf Dauer angelegtes, loyales und freundschaft-
liches Zusammenwirken der beiden Institutionen Staat und Kirche. Eine dauer-
hafte Friedensordnung zwischen Staat und Kirche fordert immer wieder einen 
angemessenen Interessenausgleich zwischen den beiden Institutionen Staat und 
Kirche. Im Staatskirchenvertragsrecht erfolgt dieser Interessenausgleich nicht 
einseitig durch den Staat in der Form jederzeit revidierbarer Staatsgesetze, son-
dern vielmehr gerade durch einvernehmlich abgeschlossene Staatskirchenver-
träge, d. h. durch Konkordate mit der katholischen Kirche und durch den Konkor-
daten nachgebildete Verträge mit den evangelischen Kirchen und in neuester Zeit 
auch mit anderen kleineren kirchlichen Gemeinschaften. Im deutschen Staatskir-
chenrecht hat die Notwendigkeit der Errichtung einer dauerhaften Friedensord-
nung zwischen dem Staat und den Kirchen mit einer immanenten Zwangsläufig-
keit zum Abschluß von Staatskirchenverträgen geführt. Die Staatskirchenver-
träge sind mit Vorrang dazu geeignet, die Beziehungen zwischen Staat und Kirche 
im Interesse der Wahrung des für das Wohl des Staates unverzichtbaren konfes-
sionellen Friedens auf eine dauerhafte rechtliche Grundlage zu stellen. 

ll. Die Rechtsnatur 
der Konkordate und Kirchenverträge 

In der staatskirchenrechtlichen Terminologie bildet der "Staatskirchenvertrag" 
den Oberbegriff für die zwischen dem Heiligen Stuhl und einem Staat abgeschlos-
senen "Konkordate" und für die zwischen einem Staat und den auf seinem 
Hoheitsgebiet bestehenden evangelischen Kirchen oder anderen Religionsgemein-
schaften abgeschlossenen "Kirchenverträge". 3 

2 Ulrich Scheuner, Das System der Beziehungen von Staat und Kirchen im Grundgesetz. 
Zur Entwicklung des Staatskirchenrechts, in: HdbStKirchR I, S. 65 ff. 

3 An Quellensammlungen zum Staatskirchenvertragsrecht sind zu nennen: Joseph Wen-
ner, Reichskonkordat und Länderkonkordate, Paderborn, 1. Aufl. 1934, 7. verb. Aufl. 1964 
(mit Nachtrag: Niedersächsisches Konkordat, Paderborn 1966); Werner Weber (Hrsg.), Die 
deutschen Konkordate und Kirchenverträge der Gegenwart, Göttingen, Bd.1: 1962, Bd. 2: 
1971; Lothar Schöppe, Konkordate seit 1800, Frankfurt a. M. I Berlin 1964; ders., Neue 
Konkordate und konkordatäre Vereinbarungen, Harnburg 1970; Hermann Weber (Hrsg.), 
Staatskirchenverträge, Textsammlung, München 1967. 


